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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen  

Stellungnahme Naturschutzbehörde vom 03.08.2017 
 

 
 

Die Gültigkeit der Baumschutzverordnung und die Vogelbrutschutzzeit werden zur Kennt-
nis gegeben. 
 
 
Die freie Gestaltung des Gartens ist Ausdruck der verfassungsmäßigen Eigentumsgaran-
tie. Eine Einschränkung dieses Grundrechts entsprechend Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG ent-
spricht hier nicht dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hinsichtlich einer gerechten  Ab-
wägung der öffentlichen und privaten Belange der Hauseigentümer. 
 
Die GRZ ist eine planungsrechtliche Festsetzung des Bebauungsplans nach § 9 Abs. 1 Nr. 
1 BauGB zum Schutz des Bodens und einzuhalten (§ 30 Abs.1 BauGB). Die Einhaltung 
der planungsrechtlichen Festsetzung ist dem nachgeordneten bauaufsichtlichen Verfahren 
zugeordnet. Dies gilt auch für ggf. erforderliche Kontrollen und Vorgehen bei Verstößen 
durch die Bauverwaltungsbehörde.  
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen  

Stellungnahme Wasserrecht vom 09.08.2017 
 

 
 

Zu 1: 
 
Durch die Umsetzung des Wasserrechtsverfahren zur Einleitung des Oberflächenwassers 
in den Krumbach mit ausreichend dimensionierten Regenrückhaltebecken ist eine Rück-
haltung vor Ort durch Dachbegrünung, teilversiegelten Bodenbelägen und Versickerung 
nicht mehr erforderlich. Festsetzungen dazu führen für den Bauherrn zu Einschränkungen 
seiner grundgesetzrechtlichen Baufreiheit, mitunter auch mit einer Kostenmehrung. Den 
Belangen der Wirtschaftlichkeit und Baufreiheit des Bauherrn wird Vorrang eingeräumt, 
insbesondere vor dem Hintergrund der zukünftig ordnungsgemäßen zentralen Regenrück-
haltung. 
Ergänzend wird noch darauf hingewiesen, dass das Gutachten auf dem die sich die Beur-
teilung der Durchlässigkeit des Bodens bezieht, zur Abklärung der Altlastensituation mit 
einzelnen Rammkernsondierungen erfolgte. Ein spezielles Baugrundgutachten für jedes 
Grundstück wurde nicht erstellt. Auch erfolgte kein Sickertest. Es ist also kein durchgängi-
ger Nachweis über die Versickerungsfähigkeit des Bodens auf jedem Baugrundstück ge-
führt. 
 
 
Zu 2: 
 
Die aus ökologischer Sicht zu begrüßenden Maßnahmen zur Verzögerung des Regen-
wasserabflusses und zur Versickerung sind in den Empfehlungen des Bebauungsplanent-
wurfes aufgenommen (Nr. 20). 
 
 
Zu 3: 
 
Die Festsetzung Nr. 8.7 wurde diesbezüglich nachrichtlich konkretisiert. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen  

Stellungnahme Zweckverband Nahverkehr Amberg-Sulzbach 
vom 18.07.2017 
 

 
 

Die drei Bushaltestellen sind im Bebauungsplanentwurf für einen behindertengerechten 
Ausbau vorgesehen. Der behindertengerechte Ausbau wird vom für die Planung beauf-
tragten Ingenieurbüro berücksichtigt. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen  

Stellungnahme Stadtwerke Amberg vom 26.07.2017 
 

 
 
 
 
Stellungnahme Freiwillige Feuerwehr Amberg vom 
26.07.2017 
 

 
 
 

Die frühzeitigen Absprachen erfolgen durch das mit der straßentechnischen Planung be-
auftragte Ingenieurbüro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle Straßen haben eine Breite von mind. 3,50 m. Alle Nebenstraßen (gelb-weiß schraf-
fiert) sind als verkehrsberuhigte Bereiche (Spielstraßen) festgesetzt. 
 
Die Absprachen bzgl. der Löschwasserleitungen und der Hydranten erfolgen durch das mit 
der straßentechnischen Planung beauftragte Ingenieurbüro. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen  

Stellungnahme Deutsche Telekom vom 08.08.2017 
 

 

 
 

Alle von der Telekom geforderten Koordinierungsmaßnahmen erfolgen rechtzeitig durch 
das mit der straßentechnischen Planung und Bauabwicklung beauftragte Ingenieurbüro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Bebauungsplanentwurf ist festgesetzt, dass zum Schutz des Ortsbildes es nicht zu-
lässig ist, Versorgungsleitungen oberirdisch zu führen (Nr. 7.2). 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen  

Stellungnahme des Behindertenbeauftragten der Stadt Am-
berg vom 24.07.2017 
 
Die Bedürfnisse der Menschen mit Behinderungen sind zu 
berücksichtigen, besonders bei Gehwegen, Übergängen, 
Haltestellen usw. DIN 18040 ist zu beachten. 
 
 

Die Berücksichtigung der Bedürfnisse der Menschen mit Behinderungen beim Ausbau von 
Gehwegen, Übergängen, Haltestellen usw. erfolgen durch das mit der straßentechnischen 
Planung beauftragte Ingenieurbüro. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen  

Stellungnahme Bund Naturschutz vom 06.08.2017 
 

 
 

Die aufgeführten Belange des Bund Naturschutz wurden bereits im Zuge der frühzeitigen 
Beteiligung mit Schreiben vom 29.01.2017 vorgebracht und abgewogen (siehe Beschluss 
zum Abwägungsergebnis in der Stadtratssitzung vom 10.07.2017, Beschlussvorlage 
005/0035/2017, Anlage 7, Seite 7). 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen  

Stellungnahme der Stadtheimatpflegerin vom 30.07.2017 

 

Zur baulichen Entwicklung: 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 10.07.2017 mehrheitlich die vorliegende Planung beschlos-
sen. Zur Umsetzung des Bebauungsplans ist eine Beseitigung des sogenannten ehemaligen Poli-
zeibaus erforderlich.  
 
Beweggründe, welche gegen einen Erhalt des Polizeibaus sprechen, sind nachfolgend aufgeführt: 
Entsprechend der Stellungnahme der Regierung vom 11.12.2013 ist die Sanierung des „Polizei-
baus“ nicht förderfähig, da er eine erheblich defizitäre Bausubstanz aufweist und dies sehr hohe 
Kosten verursachen würde. Außerdem würde die Sanierung den Erhaltungsgrund, nämlich ein für 
den Bergsteig identitätsstiftendes Gebäude zu erhalten, nicht erfüllen (neue Fassadenhülle nach 
Wärmeschutzmaßnahmen einschließlich der  Beseitigung des identitätsstiftenden Friedensengel 
über der Durchfahrt). Nach Meinung der Regierung wäre damals ein Neubau an derselben Stelle 
mit ähnlicher Kubatur, einer ggf. „übernommenen“ Durchfahrt und einen übertragenen Friedens-
engelmosaik ebenso identitätsstiftend gewesen. Hohes Gewicht hat aber der Erhalt des sogenann-
ten Polizeiblocks und aller sonstigen Gebäudezeilen im direkten Umfeld, da der Polizeiblock sonst 
seiner städtebaulichen Identität beraubt wird. Durch den Abriss des Rundbaus wurde diesem Ge-
samtensemble das prägnanteste Element genommen. Ein Erhalt wird deshalb –auch aus wirt-
schaftlichen Gründen- nicht weiter verfolgt. 
 
 
Zum Denkmalschutz: 
 
Die beiden denkmalgeschützten Baracken Breslauer Straße Hs.-Nrn. 9 - 13 und 15 sind nach § 9 
Abs. 6 BauGB im Bebauungsplan nachrichtlich übernommen (Nr. 9.1). 
Die östliche Baracke mit Kirchennutzung (Hs.–Nr. 15) ist außerhalb des Geltungsbereiches und es 
erfolgt keine Festsetzung für dieses Bauwerk. 
Für die westliche Baracke (Hs.-Nr. 9- 13) wurde im Stadtrat am 30.09.2013 beschlossen, dass die-
se abgerissen werden kann. Dies ist aber momentan denkmalrechtlich nicht zulässig. Im Bebau-
ungsplan wurde deshalb nach § 9 Abs. 2 BauGB festgesetzt (Nr. 9.2), dass die Errichtung des im 
Bebauungsplanentwurfes festgesetzten Wohnhauses solange unzulässig ist, bis eine Erlaubnis zur 
Beseitigung nach dem Denkmalschutzgesetz erlassen worden ist. Der Vollzug des vom Stadtrat 
zugestimmten Abbruchs und der Errichtung eines neuen Wohngebäudes korreliert also mit der 
Erlaubnis zum Abbruch durch die Denkmalschutzbehörde.  
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen  

Stellungnahme Bauverwaltungsamt vom19.07.2017 
 
Soweit bestehende Erschließungsanlagen grundlegend er-
neuert werden, ist der Bestand zu dokumentieren. 
 
Weiterhin ist die geplante Grünanlage bezüglich „Nutzungs-
zweck“ zu begründen, da sie gleichsam eine Erschließungs-
anlage nach Art. 5a KAG darstellt! 

Zur Dokumentation der Erschließungsanlagen: 
 
Zuständig für die Dokumentation des Bestandes der Erschließungsanlagen bei einer 
grundlegenden Erneuerung ist das Tiefbauamt. Die Stellungnahme wurde dem Tiefbauamt 
zur Beachtung weitergeleitet. 
 
 
 
Zum Nutzungszweck der Grünanlage: 
 
Die zentrale, südwest-nordost verlaufende Grünanlage mit Anlage einer Obstwiese und 
Baumreihe ist in erster Linie aus landschaftsökologischen Gründen erforderlich. Dies wird 
auch im Umweltbericht dargelegt (Seite 26):  
 
4. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Aus-

wirkungen (gemäß §1 Abs. 5 und § 1a BauGB) 
4.1. Vermeidung und Verringerung - Arten und Lebensräume 
Zur Umsetzung des Bebauungsplanentwurfs ist im Gegensatz zum rechtskräftigen Bebau-
ungsplan die weitergehende Fällung von Laubbäumen sowie die komplette Beseitigung 
des kartierten Biotops notwendig. Zur Verringerung des Eingriffs sind in erheblichem Maße 
Ersatzpflanzungen sowie die Anlage eines extensiv gepflegten Obstangers festgesetzt. 
 
Hauptgrund für die Ausweisung dieser Grünanlage ist somit der naturschutzrechtliche 
Ausgleich für die durch diesen B-Plan erforderlich werdenden Eingriffe. 
 
Daneben dient die linear verlaufende Gehölzstruktur der optischen Gliederung des Bauge-
biets und ist erforderlich aus Gründen des Ortsbildes. 
 
Von untergeordneter Bedeutung ist einen Erholungsfunktion für das gesamte Bergsteig-
viertel auf Grund der geringen Größe der Anlage, der Entfernung und der nahegelegenen 
freien Landschaft in Richtung Kümmersbruck mit Fuß- und Radwegverbindungen. Für die 
Baugrundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist auf Grund der vorgesehen 
baulichen Nutzung die Grünfläche zur Erholung nicht erforderlich, da auf allen Baugrund-
stücken ausreichend große Garten- und Freiflächenbereiche vorhanden sind. 

 


